
Satzung zur Verwendung des Wappens der Stadt Heidenheim 
(Wappensatzung) 

Aufgrund von § 4 i. V. m. § 39 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Ge-
meinderat der Stadt Heidenheim an der Brenz am 28.02.2023 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Darstellung und Führung des Stadtwappens  

(1) Die Stadt Heidenheim führt das in der Anlage zu dieser Satzung dargestellte Stadtwappen und 
die Wort-Bild-Marke (Logo). Alle Regelungen dieser Satzung gelten für das Stadtwappen und 
die Wappen der Ortsteile. Die Verwendung des Logos unterliegt keiner Genehmigung und 
kann auf der Internetseite der Stadt Heidenheim (www.heidenheim.de) zu den genannten 
Nutzungsbedingungen kostenfrei heruntergeladen werden.  

(2) Zur Führung des Stadtwappens ist ausschließlich die Stadt Heidenheim berechtigt. 

§ 2 Verwendung des Stadtwappens  

(1) Jede Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Genehmigung durch die Stadt 
Heidenheim. Bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung erteilte Genehmigungen für die Verwen-
dung des Stadtwappens gelten fort. 

(2) Die Genehmigung zur Verwendung des Stadtwappens soll primär für ideelle, künstlerische 
und sportliche Zwecke sowie zur Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen En-
gagements erfolgen. Darüber hinaus gehende Nutzungen können genehmigt werden, wenn 
der Zweck im Interesse der Stadt Heidenheim oder ihrer Bevölkerung liegt, zum Beispiel für 
Zwecke des Unterrichts und im Zusammenhang mit von der Stadt Heidenheim finanziell un-
terstützten Vorhaben, um auf die Förderung hinzuweisen. 

(3) Die Genehmigung soll nur solchen Antragstellern gewährt werden, die ihren Sitz in Heiden-
heim haben oder in besonderer Beziehung zu Heidenheim stehen und die Gewähr dafür bie-
ten, dass die Verwendung das Ansehen der Stadt nicht gefährdet oder schädigt. Eine Geneh-
migung wird nicht erteilt, wenn die Verwendung des Stadtwappens unzulässiger Weise den 
Anschein eines amtlichen Charakters eines Schreibens, Auftritts oder sonstiger Handlungen 
entstehen lässt. 

(4) Eine unberechtigte Verwendung des Stadtwappens liegt auch dann vor, wenn durch Dritte das 
Wappen der Stadt Heidenheim in veränderter Form verwendet und deshalb eine Verwechs-
lung nicht ausgeschlossen werden kann. 

(5) Für politische Zwecke wird eine Genehmigung nicht erteilt. 

(6) Der Antrag auf Genehmigung der Verwendung des Stadtwappens oder der Städtischen Ho-
heitszeichen ist schriftlich bei der Stadt Heidenheim unter Angabe des Zwecks und der beab-
sichtigten Verwendungsdauer einzureichen. Über den Antrag entscheidet der Geschäftsbe-
reich Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben / Geschäftsstelle Gemeinderat der Stadt Hei-
denheim. 



§ 3 Widerruf 

(1)  Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie ist insbesondere zu widerrufen, 
wenn 

 a) die durch die Genehmigung erteilten Befugnisse überschritten oder die mit der  
     Genehmigung verbundenen Auflagen nicht erfüllt werden, 

 b) die Voraussetzungen für die Genehmigung weggefallen sind, 
 c) eine gegebenenfalls erhobene Gebühr für die Verwendung des Stadtwappens der Stadt  

    Heidenheim nicht rechtzeitig entrichtet wird. 
 d) die Nutzung/Verwendung dem Ansehen der Stadt Heidenheim schadet. 
(2)  Im Falle des Widerrufs der Genehmigung der Verwendung des Stadtwappens der Stadt Hei-

denheim besteht kein Anspruch auf eine etwaige Entschädigung. 

§ 4 Gebühren 

Für die Genehmigung zur Verwendung des Stadtwappens der Stadt Heidenheim wird eine Verwal-
tungsgebühr entsprechend der geltenden Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Heidenheim er-
hoben. Für die Genehmigung einer gewerblichen oder kommerziellen Verwendung wird zusätzlich 
eine Gebühr in Höhe von 100 Euro in Rechnung gestellt. 

§ 5 Missbrauch 

Die Stadt behält sich vor, den unerlaubten Gebrauch des Stadtwappens zivilrechtlich als auch ge-
gebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen. Insbesondere dann, wenn es im Zusammenhang mit ver-
fassungsfeindlichen, pornografischen, diskriminierenden oder in anderer Hinsicht strafrechtlich 
relevanten Inhalten verwendet wird.  

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 1. März 2023 in Kraft. 









Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadtverwaltung Heidenheim 
geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine 
etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-

chung der Satzung verletzt worden sind oder 
 der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder 
 vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine 

dritte Person die Verletzung gerügt hat. 

Ausgefertigt: Heidenheim, 28.02.2023 
Michael Salomo, Oberbürgermeister 

Tag der Veröffentlichung: 01.03.2023 
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